
Pflege-Leistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsversorgung
(KLV Art. 7, Absatz 2)

 
Pflegeleistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsversorgung sind Pflichtleistungen und werden durch die Kranken-
versicherungen abgegolten. Zusätzlich bezahlen die Patienten eine Patientenbeteiligung. Die Restkosten tragen die  
Gemeinden.

Betreuerische und hauswirtschaftliche Leistungen mit Gemeindebeiträgen

Mindesteinsatzdauer 2 Stunden (keine KLV-Leistung, ärztlich verordnet)

 
Diese Leistungen werden durch die Klienten bezahlt. Sie sind keine Pflichtleistung der Krankenversicherer, können aber 
allenfalls aus der Zusatzversicherung zurückgefordert werden.

Die Basis für das Berechnen des Tarifs bilden das steuerbare Haushaltseinkommen plus 10 % des steuerbaren Vermögens.

Für Einsätze, die in Ausnahmefällen weniger als die Mindesteinsatzdauer von 2 Stunden dauern, wird eine Wegpau-
schale von CHF 5.-* pro Einsatz verrechnet. 

Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen können mindestens einen Teil der Kosten bei der Ausgleichskasse Zug zu-
rückfordern. Bezüger/innen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen der AHV erhalten Hilflosenentschädigungen. 
Die Sozialberatung der Pro Senectute Kanton Zug hilft Ihnen bei der Abklärung. 

 Tarife «Alltagsassistenz»
 gültig ab 1. Juli 2023 • Pro Senectute Kanton Zug

Leistungsart  pro Stunde

• Massnahmen der Bedarfsabklärung, Beratung und Koordination (KLV A) CHF 76.90
	 (inkl.	Quantifizierung	des	Hilfe-	und	Pflegebedarfs	gemäss	ärztlichem	Auftrag)		

• Massnahmen der Grundpflege (KLV C) CHF 52.60

• Patientenbeteiligung pro Tag  20 % (max. CHF 15.35 pro Tag)
  Ausnahme:	Personen	unter	18	Jahren

Basis   Mo-Fr 7:00 bis 18:00 Mo-Fr ab 18:00 bis 7:00
    Sa/So/Feiertage 
   pro Stunde pro Stunde

• CHF 0.– bis 50‘000.– CHF 29.– CHF 36.25

• CHF 50‘001.– bis CHF 100‘000.–  CHF 33.– CHF 41.25

• ab CHF 100‘001.–  CHF 41.– CHF 51.25



KO N TA K T

Pro Senectute Kanton Zug 
Hilfen zu Hause 
Aegeristrasse 52, 6300 Zug 
041 727 50 58 
alltagsassistenz@zg.prosenectute.ch	 
www.zg.prosenectute.ch

Weitere Dienstleistungen

Spezial-Dienstleistungen	ohne	Gemeindebeiträge

Leistungsart  pro Stunde oder Pauschale

• Abklärung/Beratung	(Hauswirtschaft	und	Betreuung)	
	 ·	 Erste	telefonisch	Bedarfsabklärung		 kostenlos
	 ·	 Bedarfsabklärung	vor	Ort	(ohne	Pflege)		 CHF	70.–/Std.;	zuzüglich	+	CHF	5.–	Wegpauschale*

• Koordinationsgespräche 
	 ·	 Gespräche	mit	anderen	Organisationen,	Arztpraxen,	Spitäler	sowie		 CHF	70.–/Std.;	+	CHF	1.–	Km-Entschädigung* ab der
	 	 	Angehörigen	zur	Klärung	von	Einzelheiten	oder	bei	Unklarheiten		 Geschäftsstelle	Zug*

• Fahrspesen 
	 ·	 Für	Begleitung	oder	Botengänge	mit	Auto	 CHF	1.–/Km*

• Parkgebühren 
	 ·	 Falls	für	den	Einsatz	kein	kostenloser	Parkplatz	vorhanden	ist.	 nach	effektivem	Aufwand*

• Benutzung Waschmaschine/Tumbler 
	 ·	 Bei	externer	Wäsche	 CHF	10.–	pro	Maschine*

• Stornierungsgebühr 
	 ·	 Diese	fällt	an,	wenn	der	Auftrag	nach	erfolgter	Bestätigung	 CHF	100.–*

	 	 und	Auftragsklarheit	abgesagt	wird	

• Stornierungsgebühr für kurzfristige Absage 
 · Für kurzfristige Absagen (weniger als 24 Stunden im Voraus) und bei CHF 50.–*

	 	 Fehlbesuchen	(Abwesenheit	des	Klienten	bei	vereinbartem	Termin).	
  Ausnahme:	Im	Notfall	(Arzt/Spital)	wird	eine	Stornierung	nicht	verrechnet.	

Leistungsart  pro Stunde oder Pauschale

• Heimbesuche (ab 1 Stunde pro Einsatz) CHF	70.–/Std.
	 ·	 Betreuung	oder	Besuche	im	Heim		 +	CHF	5.–	Wegpauschale*/+	Parkplatz-Gebühr*

• Reinigungsdienst – Frühling/Sommer/Herbst 
	 ·	 Schülerinnen	und	Schüler	putzen	während	den	Ferien	Fenster,				 CHF	30.–/Std.	und	Schüler*

	 	 reinigen	Schränke,	stauben	Regale	ab	oder	entrümpeln	den	Keller		 +	CHF	5.–	Wegpauschale/Einsatz*

Weitere Informationen zu «Tarife und Rechnungsstellung» finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
zum Leistungsumfang in unserem Flyer.

Gültigkeit	ab:	01.07.2023	bis	auf	Widerruf		 Zug,	im	Juni	2023/sci

* zuzüglich	aktueller	MWST-Satz


